
 

  

S 9 VG 390/22

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung 6.
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze 1. Eine leichtfertige Selbstgefährdung des

Opfers liegt bereits dann vor, wenn
alleine bei Nacht die geschützte Wohnung
ohne Not verlassen wird, zumal wenn
dabei zu erkennen ist, dass vom Täter
eine erhöhte Gefährlichkeit ausgeht;
unabhängig ob das Verhalten infolge
Notwehr gerechtfertigt war.
2. Das OEG kennt keinen Automatismus
dahingehend, dass allein weil ein Handeln
in Notwehr erfolgt, dadurch Ansprüche
auf Beschädigtenversorgung begründet
werden.

Normenkette OEG § 2 Abs 1 S 1 Alt 1
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Aktenzeichen S 9 VG 390/22
Datum 29.07.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 VG 2379/22
Datum 14.09.2023

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des Beklagten werden das Urteil des Sozialgerichts
Karlsruhe vom 29. Juli 2022 aufgehoben und die Klage abgewiesen.Â Â Â  
Â 
AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden Instanzen nicht zu erstatten.

Tatbestand
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Die Berufung des Beklagten richtet sich gegen die erstinstanzliche Aufhebung
seiner Ablehnung der GewÃ¤hrung von Leistungen nach dem Gesetz Ã¼ber die
EntschÃ¤digung der Opfer von Gewalttaten (OpferentschÃ¤digungsgesetz â�� OEG)
aufgrund des Ereignisses vom 8. Juli 2019 und die ZurÃ¼ckverweisung der Sache
zur erneuten Entscheidung Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom 17.Â September
2019.

Die KlÃ¤gerin ist 1966 in Italien geboren und im Alter von sieben Jahren nach
Deutschland gekommen. Sie ist deutsche StaatsangehÃ¶rige, geschieden und
Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Realschulabschluss hat sie
zunÃ¤chst keine Berufsausbildung absolviert und spÃ¤ter Ausbildungen in der
FuÃ�pflege, der Shiatsu-Massage und im Kampfsport gemacht. Beruflich geht sie
einer TÃ¤tigkeit als medizinische FuÃ�pflegerin nach. Sie bewohnt eine Zwei-
Zimmerwohnung im Erdgeschoss und macht in ihrer Freizeit seit Ã¼ber 15 Jahren
Karate, geht spazieren, malt und bastelt (vgl. Angaben der KlÃ¤gerin im
Verwaltungs- und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren,
Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik K1).

Am 17. September 2019 beantragte die KlÃ¤gerin aufgrund des Ereignisses vom 8.
Juli 2019 beim Landratsamt C2 (LRA) Leistung nach dem OEG.

Zum Hergang des Ereignisses am 8.Â Juli 2019 gab sie einen Zeitungsbericht
wieder. Demnach habe sich eine 53-jÃ¤hrige Frau in N1 zur Wehr gesetzt, als sie
von einem unbekannten 40-jÃ¤hrigen Mann angegriffen worden sei. Nachdem die
Frau gegen 22 Uhr in ihrer Wohnung im Erdgeschoss GerÃ¤usche gehÃ¶rt und
nachgeschaut habe, habe sie auf ihrer Terrasse einen Mann gesehen, der mit einem
Schraubenzieher zunÃ¤chst auf ihre Pflanzen eingestochen und dann mit dem
Werkzeug gegen die Glasscheibe ihrer TerrassentÃ¼r geschlagen habe. Aus Angst,
dass ihre Glasscheibe zu Bruch gehe, habe die Frau die TerrassentÃ¼r geÃ¶ffnet
und sei mit einem Besenstiel gegen den Mann vorgegangen. Der Mann habe
Stichbewegungen in ihre Richtung gemacht und sie am Arm verletzt. Der
53-jÃ¤hrigen sei es gelungen, den Angreifer zu Boden zu bringen. Unterdessen habe
er ihr mit einer mitgebrachten Flasche gegen den Kopf geschlagen. Die Frau habe
es geschafft, den 40-jÃ¤hrigen auf dem Boden festzuhalten, bis ihr ein Nachbar zu
Hilfe gekommen sei. Dieser habe die Polizei verstÃ¤ndigt, die den stark
alkoholisierten TatverdÃ¤chtigen in Gewahrsam genommen habe. Der
TatverdÃ¤chtige sei am nÃ¤chsten Tag wieder frei gelassen worden.

Im Weiteren gab die KlÃ¤gerin an, der TÃ¤ter sei W1 R1 (im Folgenden: R.)
gewesen. Infolge des Ereignisses habe sie eine Stichwunde am Oberarm, eine
Kopfverletzung und einen Tinnitus erlitten. Heute leide sie noch an einem Tinnitus,
an SchlafstÃ¶rungen, an Schmerzen, an einer Unruhe und sie habe Angst, dass der
TÃ¤ter wiederkomme, ihr Kopf mache ihr Probleme. In ihrer beruflichen TÃ¤tigkeit
als FuÃ�pflegerin sei sie aufgrund der Unruhe beeintrÃ¤chtigt.Â Â Â 
Aus dem Behandlungsbrief des Klinikum C1 vom 8. Juli 2019 lieÃ�en sich die
Diagnosen einer Kopfprellung und einer Stichwunde von ca. 2 cm am linken
Oberarm entnehmen. Die KlÃ¤gerin sei mit dem DRK gekommen. Sie sei bei einem
Ã�berfall mit einer Flasche an den Kopf geschlagen und mit einem Schraubenzieher
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am linken Unterarm (gemeint wohl Oberarm) verletzt worden.

Der Bericht des Kreisklinikum C1 Ã¼ber die wegen einer SchÃ¤delprellung und
Kopfschmerzen erfolgte Computertomographie (CT) des SchÃ¤dels am 31. Juli 2019
ergab einen altersentsprechend unauffÃ¤lligen Befund und keinen Hinweis fÃ¼r
eine intrakranielle Blutung.

Das LRA zog die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte bei.

Es wurde gegen R. ein Ermittlungsverfahren wegen gefÃ¤hrlicher
KÃ¶rperverletzung gefÃ¼hrt.

Nach der Strafanzeige und Anzeigenaufnahme habe die KlÃ¤gerin in einem
Mehrfamilienhaus gewohnt und bei sich auf der Terrasse laute GerÃ¤usche gehÃ¶rt.
Als sie die TerrassentÃ¼re geÃ¶ffnet habe, habe der Beschuldigte etwas zu ihr in
russischer Sprache gesagt. Dann habe er mit einem Schraubenzieher mit einer
GesamtlÃ¤nge von ca. 23 cm in den BlumenkÃ¼bel gestochen. Die KlÃ¤gerin habe
Angst bekommen, sei in ihre Wohnung gegangen und habe die TerrassentÃ¼r
geschlossen. Dann habe der Beschuldigten mit dem Schraubenzieher gegen die
Glasscheibe der TerrassentÃ¼r geschlagen. Aus Angst, dass diese zu Bruch gehe,
habe die KlÃ¤gerin einen Besen genommen, die TÃ¼r geÃ¶ffnet und sei nochmals
hinausgegangen. Daraufhin habe der Beschuldigte mehrfach mit dem
Schraubenzieher in Richtung des OberkÃ¶rpers der KlÃ¤gerin gestochen, hierbei sei
sie am linken Oberarm getroffen worden und habe dort eine leicht blutende
Stichverletzung erlitten. Die KlÃ¤gerin habe sich mit dem Besen gewehrt und auf
den Beschuldigten eingeschlagen, wobei der Besen zu Bruch gegangen sei.
AnschlieÃ�end habe sie den Beschuldigten in Richtung des dort befindlichen
GebÃ¼sches zu Fall gebracht. Der Beschuldigte habe plÃ¶tzlich eine Wodkaflasche
(0,7 l) in der Hand gehabt und mit dieser gegen den rechten seitlichen Kopfbereich
der KlÃ¤gerin (die Flasche sei nicht zu Bruch gegangen) geschlagen. Die KlÃ¤gerin
habe dem Beschuldigten die Flasche aus der Hand gerissen und sie fortgeworfen,
im Folgenden habe sie den Beschuldigten auf der Wiese fixiert und um Hilfe
geschrien. Der Zeuge F1 sei hinzugekommen, habe den Beschuldigten weiter am
Boden fixiert und die Polizei verstÃ¤ndigt. SpÃ¤ter hÃ¤tte auf der Wiese neben dem
Beschuldigten ein weiterer Schraubenzieher gefunden werden kÃ¶nnen, welcher
ihm offensichtlich auch gehÃ¶rt habe.

Ein vor Ort beim Beschuldigten durchgefÃ¼hrter Alkoholtest habe gegen 22.25 Uhr
einen Wert von 0,62 mg/l ergeben. Der Beschuldigte habe gebrochen deutsch
gesprochen. Der KlÃ¤gerin sei eine Stichverletzung am linken Oberarm und eine
â��Beuleâ�� am Kopf, seitlich auf der rechten Seite, zugefÃ¼gt worden. Beim
Beschuldigten hÃ¤tten Kratzer an der linken Hand, auÃ�en und innen, festgestellt
werden kÃ¶nnen. Des Weiteren hÃ¤tten HÃ¤matome an beiden Oberarmen
bestanden; ob diese bei dem Ereignis entstanden oder schon Ã¤lter gewesen seien,
habe nicht festgestellt werden kÃ¶nnen.

In ihrer GeschÃ¤digtenvernehmung gab die KlÃ¤gerin an, am 8. Juli 2019 nach dem
Training und anschlieÃ�enden Einkaufen gegen 21.30 Uhr nach Hause gekommen
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zu sein. Sie bewohne eine Zwei-Zimmerwohnung im Erdgeschoss mit einer
Terrasse, die auf das freie Feld zeige. Sie habe sich in der KÃ¼che befunden, als sie
gegen 22 Uhr GerÃ¤usche von der Terrasse vernommen habe, auf die sie zunÃ¤chst
nicht besonders geachtet habe, da sie von dort des Ã�fteren GerÃ¤usche
vernehme. Kurz danach habe sie einen lauten Schlag gehÃ¶rt, worauf sie den
Rollladen der TerrassentÃ¼r und des Terrassenfensters hochgezogen habe. Auf der
Terrasse sei ein Mann gewesen, den sie nicht gekannt habe. Sie habe die TÃ¼r
aufgemacht, um ihn zu fragen, was er auf ihrer Terrasse mache. Bereits zu diesem
Zeitpunkt habe sie erkennen kÃ¶nnen, dass dieser in der rechten Hand einen roten
Schraubenzieher gehalten habe. Der Mann habe etwas in einer fremden Sprache,
die sie nicht habe verstehen kÃ¶nnen, geantwortet; er habe sich wÃ¼tend
angehÃ¶rt. Als sie nach drauÃ�en gegangen sei, habe sie gesehen, dass der Mann
auf ihrem Holztisch etwas gesucht oder sich daran zu schaffen gemacht habe. Dann
sei von ihm mit dem Schraubenzieher auf einen Blumentopf eingestochen worden,
sie habe nun doch Angst bekommen, sei deshalb zurÃ¼ck in ihrer Wohnung
gegangen und habe die TerrassentÃ¼r geschlossen.

Danach hÃ¤tten sich die Stiche des Mannes mit dem Schraubenzieher gegen die
TerrassentÃ¼r gerichtet. Sie sei in die KÃ¼che gegangen, um etwas zu holen, mit
dem sie den Mann habe vertreiben kÃ¶nnen, und habe einen etwa hÃ¼fthohen
Besen mit Kunststoffstiel gefunden. Damit sei sie wieder zur TerrassentÃ¼r
gegangen, auf die der Mann auch weiterhin eingestochen habe. Sie habe Angst
gehabt, dass diese zu Bruch gehe und der Mann in ihre Wohnung eindringen
kÃ¶nnte. In der geÃ¶ffneten TerrassentÃ¼r stehend und mit dem Besen drohend,
habe sie den Mann aufgefordert zu verschwinden. In diesem Moment habe er mit
dem Schraubenzieher gezielt nach ihrem Bauch gestochen. Sie mache seit einigen
Jahren Karate und habe dem Stich durch das Einknicken ihres OberkÃ¶pers
ausweichen kÃ¶nnen. Um sich zu wehren, habe sie mit dem Besenstiel nach dem
Mann geschlagen; der Besenstiel sei schon beim ersten Schlag zu Bruch gegangen.
Sie kÃ¶nne nicht mehr sagen, wie und wo sie den Mann getroffen habe; auch wisse
sie nicht mehr, ob sie hierbei auf den Mann zugegangen sei. Der Mann habe sie
dann gezielt mit dem Schraubenzieher in den linken Oberarm gestochen, worauf sie
einen starken Schmerz verspÃ¼rt habe. Bei dem Versuch, ihm den Schraubenzieher
wegzunehmen, habe er immer wieder nach ihr gestochen, habe sie aber nicht mehr
getroffen. Sie habe ihn mit beiden HÃ¤nden an seinen Oberarmen zu fassen
bekommen und sei dann bewusst mit ihren HÃ¤nden nach unten gerutscht, um zu
verhindern, dass er mit dem Schraubenzieher weiter nach ihr habe stechen
kÃ¶nnen. Sie habe dann den Mann in Richtung des GebÃ¼sches am anderen Ende
der Terrasse gestoÃ�en und sei hierbei zusammen mit ihm ins GebÃ¼sch gefallen.
Auf dem Rasen sei es ihr gelungen, ihm den Schraubenzieher zu entwenden. Er sei
auf dem RÃ¼cken gelegen, sie auf ihm gesessen und habe ihn am Brustkorb auf
den Boden gedrÃ¼ckt.

Ihr Nachbar von der Wohnung direkt Ã¼ber ihr sei auf seinem Balkon gestanden
und habe offensichtlich das Geschehen verfolgt. Sie habe ihn gebeten, die Polizei zu
rufen, worauf dieser verschwunden sei. Dann habe sie nach ihrem Nachbarn J1
gerufen, bei dem Licht gewesen sei. In diesem Moment habe der Mann mit einer
Wodkaflasche gegen ihre rechte KopfhÃ¤lfte Ã¼ber dem Ohr geschlagen. Trotz
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starker Schmerzen habe sie ihm die Flasche wegnehmen kÃ¶nnen, ihn auf den
Bauch gedreht und ihn durch das Verdrehen seines Armes fixiert. J1 sei dann
gekommen; auf ihre Aufforderung habe er sofort die Polizei gerufen und nach
seinem ZurÃ¼ckkommen geholfen, den Mann festzuhalten. Der Mann habe nun
angefangen deutsch zu reden, gebeten ihn gehen zu lassen und nicht die Polizei zu
rufen. Auf die Frage, was er auf der Terrasse gesucht habe, habe er nicht
geantwortet. Gemeinsam mit J1 hÃ¤tte sie den Mann bis zum Eintreffen der Polizei
weiter auf dem Boden mit auf den RÃ¼cken verschrÃ¤nkten Armen festgehalten.
Dieser habe sich zwar wehren wollen, sie habe ihm aber gesagt, dass es wehtun
wÃ¼rde, wenn er sich weiter wehre.

Mit dem Krankenwagen sei sie ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant
behandelt worden. Die Stichwunde am Oberarm habe genÃ¤ht werden mÃ¼ssen,
am Kopf sei ein ca. 2 x 2 cm groÃ�es HÃ¤matom festgestellt worden.

Einen Alkoholgeruch habe sie beim TÃ¤ter nicht feststellen kÃ¶nnen, aufgrund
seines abnormen Verhaltens aber vermutet, dass er betrunken gewesen sei.

Als Zeuge sagte F3 aus, am 8. Juli 2019 sich in seiner Wohnung aufgehalten und
durch seine TerrassentÃ¼r gehÃ¶rt zu haben, wie jemand schrill, hysterisch und
Ã¤ngstlich seinen Namen rufe. Er dachte, dass dies von seiner Nachbarin, der
KlÃ¤gerin, komme und sei rausgegangen. Diese habe auÃ�erhalb ihres
Terrassenbereichs auf dem Rasen einen Mann auf dem Boden festgehalten; sie sei
irgendwie kniend, liegend oder halbliegend auf dem Mann gewesen. Als sie ihn
gesehen habe, habe sie ihn gebeten, die Polizei zu rufen, was er sofort getan habe.
Dann habe er der KlÃ¤gerin geholfen, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei
festzuhalten. WÃ¤hrend dieses Zeitraums seien von ihm keine TÃ¤tlichkeiten mehr
ausgegangen, er habe sich nicht wehren kÃ¶nnen, sei gut fixiert gewesen. Zum
Zustand des Mannes kÃ¶nne er nichts sagen.

Aus dem Bescheid der Deutschen Rentenversicherung B1 (DRV) vom 18. Juli 2019
ergab sich die Bewilligung einer stationÃ¤ren RehabilitationsmaÃ�nahme
gegenÃ¼ber R. in einer Rehabilitationsklinik fÃ¼r AbhÃ¤ngigkeitserkrankungen.

Das Amtsgericht N1 (AG) verurteilte R. wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und
wegen vorsÃ¤tzlicher KÃ¶rperverletzung aufgrund der Hauptverhandlung vom 8.
Dezember 2020 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.
Aus dem Urteil ergab sich u. a. eine seit vielen Jahren bestehende
AlkoholabhÃ¤ngigkeit des R. und eine zusÃ¤tzlich bestehende DrogenabhÃ¤ngigkeit
(Cannabis, Ecstasy, Amphetamine, Kokain, phasenweise Subutex). Hinsichtlich des
Ereignisses vom 8. Juli 2019 legte das AG seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,
wie er sich aus der GeschÃ¤digtenvernehmung der KlÃ¤gerin ergeben hatte. Eine
bei R. am 9. Juli 2019 um 0.30 Uhr entnommene Blutprobe habe einen
Blutalkoholgehalt von 0,94 Promille ergeben, weitere Substanzen hÃ¤tten nicht
festgestellt werden kÃ¶nnen. Im Hauptverhandlungstermin habe sich R. mit der
KlÃ¤gerin auf eine Schmerzensgeldzahlung i. H. v. insgesamt 2.500 â�¬ geeinigt.
Die kÃ¶rperlichen Verletzungen der KlÃ¤gerin seien folgenlos ausgeheilt. Psychisch
sei sie infolge der Tat hingegen schwer in Mitleidenschaft gezogen, sie habe Ã¼ber
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einen lÃ¤ngeren Zeitraum nicht ihren Beruf als FuÃ�pflegerin ausÃ¼ben kÃ¶nnen.
Bis heute leide sie unter AngstzustÃ¤nden und schweren SchlafstÃ¶rungen, habe
sich vom 12. Mai bis zum 23. Juni 2020 in einer RehabilitationsmaÃ�nahme
befunden und erst danach wieder ihre berufliche TÃ¤tigkeit aufnehmen kÃ¶nnen.
Eine psychiatrische Behandlung erfolge auch weiterhin. Der Verurteilung des R. lag
eine weitere KÃ¶rperverletzung am 19. November 2019 zugrunde, bei der er mit
der Faust auf den Kopf eines vierjÃ¤hrigen MÃ¤dchens schlagen wollte und hierbei
deren Mutter, die ihre Tochter schÃ¼tze, am Kopf traf, nochmals gegen den Kopf
schlug und ihr auf dem Boden liegend in die rechte Rippengegend trat. Erst nach
Intervention eines Passanten habe R. von der GeschÃ¤digten abgelassen, diese,
den Passanten aber verfolgt und versucht, eine von diesen mit KÃ¶rperkraft
geschlossen gehaltene TÃ¼r zu Ã¶ffnen. Das AG ging von einer erheblichen
Verminderung der SchuldfÃ¤higkeit des R. aufgrund dessen Alkoholisierung aus (Â§
21 Strafgesetzbuch ).Â 

R. legte gegen das Urteil des AG Berufung ein.

Aus der zur Vorlage gekommenen Rechnung des S1 ergab sich eine
Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung (PTBS) der
KlÃ¤gerin.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

Das LRA lehnte durch Bescheid vom 2. Februar 2021 die GewÃ¤hrung von
BeschÃ¤digtenversorgung nach dem OEG ab. Das Tatbestandsmerkmal einer
vorsÃ¤tzlichen, gegen die KlÃ¤gerin gerichteten Handlung sei nicht gegeben. Die
erste physische Gewalteinwirkung gegen den KÃ¶rper einer anderen Person sei
nachweislich durch die KlÃ¤gerin selbst mittels eines Besenstiels erfolgt. Ob und
inwieweit die Reaktion des R. unter erheblichem Alkoholeinfluss als Abwehr- oder
eigenstÃ¤ndige Angriffshandlung zu werten sei, kÃ¶nne dahingestellt bleiben. Es
seien keine Anhaltspunkte ersichtlich gewesen, dass seitens des R. von vorneherein
ausschlieÃ�lich eine gegen den KÃ¶rper der KlÃ¤gerin gerichtete tÃ¤tliche
Angriffshandlung beabsichtigt gewesen sei. Vielmehr seien seine im nicht voll
zurechnungsfÃ¤higen Bewusstseinszustand erfolgten Stichbewegungen mit dem
Schraubenzieher ausschlieÃ�lich gegen einen Blumentopf gerichtet gewesen.
Daneben liege auch der Versagungsgrund des Â§ 2 Abs. 1 OEG vor, weil die
KlÃ¤gerin die SchÃ¤digung selbst leichtfertigt verursacht bzw. sich einer konkret
erkennbaren Gefahrensituation leichtfertig nicht entzogen habe. Vorliegend habe es
sich um ein mehrstufiges Tatgeschehen gehandelt, dass sich Ã¼ber einen
bestimmten Zeitraum hingezogen und gleichzeitig eine Zunahme der IntensitÃ¤t
der Auseinandersetzung habe erkennen lassen. SpÃ¤testens nach dem erstmaligen
zur Rede stellen des R., infolgedessen dieser mit dem Schraubenzieher dann gegen
die wieder verschlossene TerrassentÃ¼r eingestochen habe, habe die KlÃ¤gerin
erkennen mÃ¼ssen, dass weitere Diskussionen mit ihm und/oder eine
eigenstÃ¤ndige Gewalteinwirkung mit dem Besen zu Ã�berreaktionen und ggf. zu
tÃ¤tlichen Auseinandersetzungen fÃ¼hren kÃ¶nnten. Dies gelte nicht zuletzt
deshalb, weil die Stichbewegungen mit dem Schraubenzieher bereits von Anfang an
klar erkennbar gewesen seien.

Deswegen erhob die KlÃ¤gerin Widerspruch.

                             6 / 23

https://dejure.org/gesetze/StGB/21.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/21.html
https://dejure.org/gesetze/OEG/2.html


 

Im Widerspruchverfahren teilte sie mit, dass R. aufgrund einer gutachterlich
bestÃ¤tigten SchuldunfÃ¤higkeit im Berufungsverfahren freigesprochen worden sei.
Seine Einweisung in eine Entziehungsanstalt mit einer Unterbringungsdauer von
mindestens einem Jahr und neun Monaten nach Â§ 64 StGB sei erfolgt. Das
Berufungsurteil sei rechtskrÃ¤ftig.

Zur BegrÃ¼ndung des Widerspruchs fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin aus, der Angriff des R.
auf sie sei vorsÃ¤tzlich erfolgt, wie sich aus dem Urteil des AG ergebe. Die im
Berufungsverfahren festgestellte SchuldunfÃ¤higkeit des R. stehe seinem
vorsÃ¤tzlichen Handeln nicht entgegen. Die Voraussetzungen einer
Leistungsversagung nach Â§ 2 Abs. 1 OEG lÃ¤gen nicht vor. Sie habe sich, weil sie
ihr Eigentum habe schÃ¼tzen wollen, entschlossen, den Besenstiel zu nehmen und
R. zu vertreiben. Ihr Handeln sei vom Notwehr- und Notstandsrecht gedeckt
gewesen. Sie habe zwar die Alkoholisierung des R. erkannt, aber aufgrund ihres
Eigentums- und Hausrechts gegen diesen vorgehen dÃ¼rfen. Wenn sie in ihrer
Wohnung verblieben wÃ¤re, hÃ¤tte R. die TerrassentÃ¼r in kÃ¼rzester Zeit durch
sein Einstechen mit dem Schraubenzieher zum Zersplittern bringen kÃ¶nnen. In der
KÃ¼rze der zur VerfÃ¼gung stehenden Zeit habe sie sich deshalb entschlossen,
das Handeln des R. zu unterbinden. Auch sei ihr nicht ersichtlich gewesen, ob sich
R. bei dessen Abwehr weiterhin aggressiv gegenÃ¼ber ihr verhalten werde. Sie
habe insbesondere nicht damit rechnen mÃ¼ssen, dass dieser einer Wodka-Flasche
mit sich fÃ¼hre und ihr diese gegen den Kopf schlagen werde.Â Â Â Â 
Â 
Der Beklagte wies den Widerspruch durch Widerspruchsbescheid vom 24. Januar
2022 zurÃ¼ck. Bei der nochmaligen Ã�berprÃ¼fung des angefochtenen Bescheides
unter BerÃ¼cksichtigung des Vorbringens der KlÃ¤gerin sei festgestellt worden,
dass dieser der Sach- und Rechtslage entspreche. Ziel des Handelns der KlÃ¤gerin
sei nur gewesen, dass ihre TerrassentÃ¼r nicht beschÃ¤digt werde. Der Versuch
der Vertreibung des R. mit einem hÃ¼fthohen Kleinbesen aus Plastik sei sicherlich
kein geeignetes Mittel gewesen, um ihr Eigentum zu schÃ¼tzen. Es sei vielmehr als
leichtfertige und unvernÃ¼nftige SelbstgefÃ¤hrdung einzustufen. Sinnvoller wÃ¤re
es gewesen, sofort nach dem Auftauchen des R. die Polizei zu rufen und bei einer
eventuellen Zuspitzung der Lage die Nachbarn um UnterstÃ¼tzung zu bitten.

Mit der am 10. Februar 2022 beim Sozialgericht Karlsruhe (SG) erhobenen Klage hat
die KlÃ¤gerin zuletzt die Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2021 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. Januar 2022 und die
ZurÃ¼ckverweisung der Sache zur erneuten Entscheidung Ã¼ber ihren Antrag vom
17. September 2019 an das LRA verfolgt.Â 

Die KlÃ¤gerin hat die Ã�berweisung des B2 an einen Neurologen/Psychiater, aus der
sich die Diagnosen PTBS, mittelgradige depressive Episode und
SomatisierungsstÃ¶rung ergeben haben, vorgelegt.

Die vorgelegten ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen haben ebenso diese
Diagnosen enthalten.

Dem Ã¤rztlichen Bericht zum Antrag auf Leistungen zur Teilhabe
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(Rehabilitationsantrag) der Ã¼berÃ¶rtlichen BerufsausÃ¼bungsgemeinschaft F2/
W2/ J2, , haben sich die Diagnosen PTBS und mittelgradige depressive Episode
entnehmen lassen.

Neben weiteren bereits im Verwaltungsverfahren zur Vorlage gekommenen
medizinischen Unterlagen hat der Kurzbrief der Rehabilitationsklinik K1 Ã¼ber den
stationÃ¤ren Aufenthalt der KlÃ¤gerin vom 12. Mai bis zum 23. Juni 2020 die
Entlassdiagnosen AnpassungsstÃ¶rungen, AngststÃ¶rung, nicht nÃ¤her bezeichnet,
und Adipositas durch Ã¼bermÃ¤Ã�ige Kalorienzufuhr Grad I enthalten.

Das SG hat die behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin schriftlich als sachverstÃ¤ndige
Zeugen befragt:

Der J2 hat von einer letzten Vorstellung der KlÃ¤gerin vor anderthalb Jahren
berichtet. Die psychische Symptomatik sei mittelschwer gewesen. Alle
GesundheitsstÃ¶rungen wegen denen er die KlÃ¤gerin behandelt habe, seien auf
das Ereignis vom 8. Juli 2019 zurÃ¼ckzufÃ¼hren gewesen.

Aus der sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage des B2 haben sich eine schwere PTSB
und ein depressives Symptom ergeben, fÃ¼r die das Ereignis vom 8. Juli 2019
ursÃ¤chlich gewesen sei.

Der S1 hat von der ambulanten Behandlung der KlÃ¤gerin vom 29. Juli 2019 bis
zum 2. Dezember 2020 berichtet. Die PTBS sei mittelschwer ausgeprÃ¤gt gewesen
und habe in einem ursÃ¤chlichen Zusammenhang mit dem Ereignis vom 8. Juli 2019
gestanden. BeigefÃ¼gt war der Ã¤rztliche Entlassungsbericht der
Rehabilitationsklinik K1 Ã¼ber den vorgenannten stationÃ¤ren Aufenthalt der
KlÃ¤gerin.Â 

Mit VerfÃ¼gung vom 13. Mai 2022 hat das SG den Beklagten darauf hingewiesen,
dass, wenn es im noch anzuberaumenden Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung zu
dem Ergebnis gelangen sollte, dass die KlÃ¤gerin einen Anspruch nach dem OEG
habe, die Sache wohl nach Â§ 131 Abs.Â 5 Sozialgerichtsgesetz (SGG) an den
Beklagten zurÃ¼ckzuverweisen wÃ¤re.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 29. Juli 2022 hat die KlÃ¤gerin zum
Tatverlauf ergÃ¤nzt, dass Hilfe durch die Nachbarn, etwa durch laute Hilferufe, in
ihrem russischen und von hÃ¤uslicher Gewalt geprÃ¤gten Wohnumfeld nicht zu
erwarten gewesen wÃ¤re. Im Weiteren hat sie angegeben, noch keinen Antrag auf
Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) gestellt zu haben; sie wolle erst den
Ausgang des vorliegenden Verfahrens abwarten. Nach der sachverstÃ¤ndigen
Zeugenaussage ihres B2 gehe sie von einem Grad der SchÃ¤digungsfolgen (GdS)
von 50 aus.

Das SG hat durch Urteil vom 29. Juli 2022 den Bescheid vom 2. Februar 2021 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. Januar 2022 aufgehoben und die
Sache zur erneuten Entscheidung Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom 10.
September 2019 (gemeint wohl 17. September 2019) an das LRA
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zurÃ¼ckverwiesen.

Die Frist fÃ¼r die ZurÃ¼ckverweisung sei noch nicht abgelaufen gewesen, weil seit
dem erstmaligen Eingang der Verwaltungsakte beim SG am 21. MÃ¤rz 2022 noch
keine sechs Monate vergangen seien.

Es bestehe noch erheblicher Ermittlungsbedarf, bevor Ã¼ber das Begehren der
KlÃ¤gerin entschieden werden kÃ¶nne. Ihr materiell-rechtliches Begehren sei auf
die Feststellung eines GdS von 50 ab dem 8. Juli 2019 gerichtet. Das AusmaÃ� der
durch sie zu ertragenden SchÃ¤digungsfolgen sei fÃ¼r die Kammer noch nicht mit
dem erforderlichen BeweismaÃ� â�� dem Vollbeweis â�� feststellbar, ohne dass die
vorhandenen Beweismittel ausgeschÃ¶pft wÃ¤ren. Hierzu bedÃ¼rfe es einer
psychiatrischen Begutachtung.Â Â 

Die Anspruchsvoraussetzungen nach dem OEG lÃ¤gen dem Grunde nach vor. Die
KlÃ¤gerin sei Opfer eines vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriffs
geworden; dem stehe die im strafrechtlichen Berufungsverfahren angenommene
SchuldunfÃ¤higkeit des TÃ¤ters nicht entgegen.

Auch ergÃ¤ben sich keine VersagungsgrÃ¼nde i. S. des Â§ 2 OEG. Eine
Mitverursachung kÃ¶nne zwar auch dann vorliegen, wenn das Opfer keinen
Straftatbestand erfÃ¼llt habe, sich aber leichtfertig durch eine unmittelbare, mit
dem eigentlichen Tatgeschehen insbesondere zeitlich eng zusammenhÃ¤ngende
FÃ¶rderung der Tat, z. B. eine Provokation des TÃ¤ters, der Gefahr einer Gewalttat
ausgesetzt und dadurch selbst gefÃ¤hrdet habe, ohne dass dieses Verhalten sozial
nÃ¼tzlich oder sogar sozial erwÃ¼nscht wÃ¤re. Gleiches gelte, wenn sich das Opfer
einer konkret erkannten Gefahr leichtfertig nicht entziehe, obwohl es ihm zumutbar
und mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Das OEG verlange jedoch nicht, dass der
Angegriffene sich verstecke; er dÃ¼rfe vielmehr einen Angriff durch tÃ¤tiges
Verhalten abwehren.

Im vorliegenden Fall habe die KlÃ¤gerin nicht grob vernunftwidrig gehandelt. Als sie
R. aufgefordert habe, die Terrasse zu verlassen und die TerrassentÃ¼r hiernach
wieder geschlossen habe, sei er dieser Aufforderung nicht nachgekommen und
habe mit dem Schraubenzieher auf die TerrassentÃ¼r eingestochen. In dieser
Situation sei es der KlÃ¤gerin nur mÃ¶glich gewesen, die Polizei zu rufen, in ihrer
Wohnung zu verbleiben oder zu flÃ¼chten, wie dies der Beklagte fordere. HÃ¤tte
die KlÃ¤gerin die Polizei gerufen, wÃ¤ren bis zu deren Eintreffen mehrere Minuten
vergangen. Sie habe damit rechnen mÃ¼ssen, dass es dem mit einem
Schraubenzieher ausgerÃ¼steten R. gelinge, die TerrassentÃ¼r aufzubrechen oder
das Glas der TÃ¼r einzuschlagen und in die Wohnung einzudringen. Weiter habe sie
damit rechnen mÃ¼ssen, dass R. im Falle des Eindringens in die Wohnung einen
Angriff auf sie selbst oder ihr Eigentum verÃ¼be und dass dieser Angriff erst nach
dem Eintreffen der Polizei beendet werden kÃ¶nne. Bis zum Eintreffen der Polizei
hÃ¤tte R. die RechtsgÃ¼ter der KlÃ¤gerin weiter ungehindert verletzen kÃ¶nnen
bzw. es hÃ¤tte sogar die MÃ¶glichkeit bestanden, dass er nach einer Verletzung der
KlÃ¤gerin bzw. ihres Eigentums flÃ¼chte und von der Polizei nicht mehr gefasst
werden kÃ¶nne. Die KlÃ¤gerin wohne in einer standardmÃ¤Ã�igen Mietwohnung,
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nicht aber in einem modernen, mit einem Panic-Room ausgestatteten
Einfamilienhaus. Sichere RÃ¼ckzugsmÃ¶glichkeiten hÃ¤tten ihr gerade nicht zur
VerfÃ¼gung gestanden. Bei einer Flucht aus der Wohnung wÃ¤re sie R. ebenso
ausgeliefert gewesen wie auf der Terrasse.

Bereits das Betreten der Terrasse â�� insbesondere um diese Uhrzeit â�� habe
einen Hausfriedensbruch durch R. dargestellt. Er sei in das befriedete Besitztum der
KlÃ¤gerin eingedrungen und habe sich trotz deutlicher Aufforderung der KlÃ¤gerin
aus diesem nicht entfernt. Dann sei er dazu Ã¼bergegangen, mit dem
Schraubenzieher gegen die TerrassentÃ¼r zu stechen, was eine â�� jedenfalls
versuchte â�� SachbeschÃ¤digung gewesen sei. Diese gegenwÃ¤rtigen
rechtswidrigen Angriffe auf ihre RechtsgÃ¼ter habe sich die KlÃ¤gerin unter keinen
UmstÃ¤nden gefallen lassen und allein darauf hoffen mÃ¼ssen, dass der Schaden
sich in Grenzen halte bis die Polizei eintreffe, zumal sich die Angriffe immer weiter
intensiviert und mit weiteren Straftaten zu ihren Lasten zu rechnen gewesen sei.
Auf Hilfe durch die Nachbarn habe die KlÃ¤gerin nach ihren AusfÃ¼hrungen im
Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 29. Juli 2022 nicht hoffen kÃ¶nnen. Ihr
Handeln sei durch das ihr zustehende Notwehrrecht gerechtfertigt gewesen. Es sei
niemandem zumutbar, sich der Gegenwehr auf einen gegenwÃ¤rtigen,
rechtswidrigen Angriff zu enthalten und in der Hoffnung, es werde in der
Zwischenzeit alles gutgehen, auf staatliche Hilfe zu warten.

Bereits die notwendige Einholung eines einzigen SachverstÃ¤ndigengutachtens im
vorliegenden Verfahren stelle nach Art und Umfang â��erheblicheâ�� Ermittlungen
i. S. des Â§ 131 Abs. 5 SGG dar. Fachpsychiatrisch werde insbesondere
aufzuklÃ¤ren sein, inwieweit die KlÃ¤gerin noch heute in ihrer Erlebnis- und
GestaltungsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt sei.

Die Entscheidung Ã¼ber die ZurÃ¼ckverweisung stehe im Ermessen des Gerichts.
Sie diene vorliegend dem Ã¶ffentlichen Interesse an einer verfassungsmÃ¤Ã�igen
Verwaltung, dem Interesse beider Beteiligten an der Beschleunigung des Verfahrens
und dem pekuniÃ¤ren Interesse des Beklagten an einem mÃ¶glichst niedrigen
Kostenaufwand. Irgendwelche GrÃ¼nde, wegen denen eine ZurÃ¼ckverweisung im
vorliegenden Einzelfall nicht sachdienlich bzw. nicht ermessensgerecht sein sollte,
seien weder zur Ã�berzeugung der Kammer vorgetragen noch von Amts wegen
ersichtlich. Hierbei habe das Gericht nicht nur berÃ¼cksichtigt, dass die noch
erforderlichen erheblichen Ermittlungen besser, insbesondere schneller, durch den
Beklagten durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, sondern auch den Wunsch der
KlÃ¤gerin nach einem erneuten TÃ¤tigwerden des Beklagten. DarÃ¼ber hinaus sei
zu berÃ¼cksichtigen, dass bei DurchfÃ¼hrung der Ermittlungen durch das Gericht
die hierfÃ¼r anfallenden Kosten dem Beklagten aufzuerlegen wÃ¤ren.

Am 18. August 2022 hat der Beklagte gegen das ihm am 4. August 2022 zugestellte
Urteil des SG Berufung beim Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg (LSG)
eingelegt.

Zur BerufungsbegrÃ¼ndung fÃ¼hrt er aus, dass er auch weiterhin am Vorliegen
des Versagungsgrundes der grob fahrlÃ¤ssigen SelbstgefÃ¤hrdung der KlÃ¤gerin
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festhalte. Es wÃ¤re sinnvoller gewesen, wenn diese sofort nach dem Auftauchen
des TÃ¤ters die Polizei gerufen und bei einer eventuellen Zuspitzung der Lage ihre
Nachbarn um UnterstÃ¼tzung gebeten hÃ¤tte. Der Rechtsauffassung des SG
kÃ¶nne er sich nicht anschlieÃ�en, denn es habe verkannt, dass das Leben und die
kÃ¶rperliche Unversehrtheit Ã¼ber dem Schutz der eigenen Wohnung bzw. des
Eigentums stÃ¼nden. Die KlÃ¤gerin habe in unvernÃ¼nftiger Weise auf die
ZuverlÃ¤ssigkeit ihrer KaratekÃ¼nste vertraut und sich deswegen dem TÃ¤ter
entgegenstellt. Nur so sei es auch zu erklÃ¤ren, warum sie, nachdem sie bereits
eine Stichwunde erlitten hatte, noch versucht habe, dem TÃ¤ter in einem
kÃ¶rperlichen Gerangel den Schraubenzieher zu entwenden. Es sei nicht
nachvollziehbar, warum die KlÃ¤gerin nicht sofort, nachdem sie ein Eindringen des
TÃ¤ters in ihre Wohnung befÃ¼rchtete, auf die StraÃ�e gelaufen sei, um zunÃ¤chst
einen rÃ¤umlichen Abstand zum TÃ¤ter zu schaffen und dann die Polizei gerufen,
um Hilfe gerufen oder ihre Nachbarn verstÃ¤ndigt habe. Zwar habe sie in der
erstinstanzlichen mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgetragen, ihre Nachbarschaft sei
Ã¼berwiegend russisch geprÃ¤gt, doch sei nicht vorstellbar, dass diese ihr eine
UnterstÃ¼tzung verweigert hÃ¤tte.

Zudem hÃ¤tten die Voraussetzungen fÃ¼r eine ZurÃ¼ckverweisung nicht
vorgelegen. Die ZurÃ¼ckverweisung habe Ausnahmecharakter. Ein erheblicher
Ermittlungsbedarf bestehe nicht. Vom SG sei nicht berÃ¼cksichtigt worden, dass
aufgrund der Annahme eines Versagungsgrundes keine medizinischen Ermittlungen
hÃ¤tten erfolgen mÃ¼ssen. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, die Rechtssache
durch Ermittlungen im Verwaltungsverfahren fÃ¼r das SG spruchreif zu machen;
das SG habe als Tatsacheninstanz selbst den Sachverhalt von Amts wegen zu
ermitteln. Bei der Notwendigkeit lediglich eines Gutachtens seien die
vorzunehmenden Ermittlungen auch nicht â��erheblichâ�� i. S. des Â§ 131 Abs. 5
SGG. Zudem sei die ZurÃ¼ckverweisung auch nicht â��sachdienlichâ�� i. S. der
vorgenannten Bestimmung, weil die notwendigen Ermittlungen nicht effektiver als
durch das SG erfolgen kÃ¶nnten. Letztlich werde die KlÃ¤gerin infolge der
ZurÃ¼ckverweisung auch nicht begÃ¼nstigt, sondern belastet, da eine erhebliche
VerzÃ¶gerung der endgÃ¼ltigen Streitentscheidung eintrete.Â 

Der Beklagte beantragt â�� sinngemÃ¤Ã� â��,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 29. Juli 2022 aufzuheben und die Klage
abzuweisen,
hilfsweise, das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 29. Juli 2022 aufzuheben und
die Sache an das Sozialgericht Karlsruhe zurÃ¼ckzuverweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung des Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.Â 

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Der Beklage verkenne
auch weiterhin, dass nicht jedwede SelbstgefÃ¤hrdung zum Ausschluss von
Leistungen nach dem OEG fÃ¼hre. Das RechtsbewÃ¤hrungsprinzip, dass das Recht
dem Unrecht nicht zu weichen brauche, sei ein Grundpfeiler der deutschen
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Rechtsordnung und werde von dieser, wie die Kodifizierung der Notwehr sowohl im
Zivil- als auch im Strafrecht zeige, ausdrÃ¼cklich nicht missbilligt, sondern jedem
BÃ¼rger zugestanden. Noch deutlicher werde dies bei der Betrachtung der Historie
des Notwehrrechts. So leite sich die Notwehr aus dem antiken rÃ¶mischen
Rechtsgrundsatz â��vim vi repellere licetâ�� ab (Gewalt darf mit Gewalt erwidert
werden). Das Notwehrrecht durchbreche das staatliche Gewaltmonopol; sie habe
sich deshalb nicht darauf beschrÃ¤nken mÃ¼ssen, auf das baldige Eintreffen der
Polizei zu hoffen. Auch berÃ¼cksichtige der Beklagte nicht, wenn er darauf
verweise, dass der Schutz von Leib und Leben Ã¼ber dem des Eigentums stehe,
dass das Notwehrrecht keine GÃ¼terabwÃ¤gung erfordere. Entgegen der Ansicht
des Beklagten sei ihre Notwehrhandlung auch erfolgreich gewesen, sie habe den R.
nicht nur von ihrer Terrasse vertreiben, sondern einen Einbruch in ihre Wohnung
verhindern wollen. Ein Ausnahmecharakter sei Â§ 131 Abs. 5 SGG nicht zu
entnehmen. Durch diese Bestimmung solle die ursprÃ¼ngliche fehlerhafte
Rechtsauffassung des Beklagten korrigiert und darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hrende
VersÃ¤umnisse nachgeholt werden. Vielmehr mache es den Anschein, als scheue
der Beklagte eine erneute Befassung mit der Angelegenheit, was jedoch in
rechtlicher Hinsicht unbeachtlich sei.

Der Beklagte hat die strafrechtlichen ErwÃ¤gungen der KlÃ¤gerin fÃ¼r nicht
Ã¼berzeugend gehalten. Das Notwehrrecht sei gegenÃ¼ber dem staatlichen
Schutz nur subsidiÃ¤r. Eine Erforderlichkeit der Selbstverteidigung bestehe damit
nicht, wenn polizeiliche Hilfe ohne Weiteres herbeigerufen werden kÃ¶nne. Die
KlÃ¤gerin habe sich stattdessen im Vertrauen auf ihre KaratekÃ¼nste R.
entgegengestellt und auf einen kÃ¶rperlichen Kampf eingelassen, obwohl sie nach
ihrer polizeilichen Vernehmung vermutet habe, dass R. â��aufgrund seines
abnormen Verhaltensâ�� betrunken gewesen sei. In der zweiten Instanz im
Strafverfahren sei sogar dessen SchuldunfÃ¤higkeit festgestellt worden. Es habe
daher nur ein beschrÃ¤nktes Notwehrrecht bestanden; schon aus diesem Grund
habe die KlÃ¤gerin von einer kÃ¶rperlichen Auseinandersetzung mit R. absehen
mÃ¼ssen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senats ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Verwaltungs- und
Gerichtsakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die form- und fristgerecht (Â§ 151 SGG) eingelegte Berufung des Beklagten, Ã¼ber
die der Senat mit EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
entscheidet (Â§ 124 Abs. 2 SGG), ist statthaft (Â§Â§Â 143,Â 144 SGG), auch im
Ã�brigen zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist das Urteil des SG vom 29. Juli 2022, mit
dem das SG, auf den entsprechenden Antrag der KlÃ¤gerin, die zunÃ¤chst im Wege
einer kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs.Â 1 und 4Â SGG) die
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Verurteilung des Beklagten, ihr unter Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar
2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. Januar 2022 (Â§ 95 SGG)
BeschÃ¤digtenversorgung nach dem OEG aufgrund des Ereignisses vom 8. Juli 2019
zu gewÃ¤hren, verfolgt hat, den vorgenannten Bescheid aufgehoben und die Sache
zur erneuten Entscheidung Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom 17. September
2019 an das LRA zurÃ¼ckverwiesen hat.

Der Senat hat das Berufungsbegehren des Beklagten sinngemÃ¤Ã� nach Â§ 123
SGG i. V. m. Â§Â 133 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) (vgl. LSG Nordrhein-
Westfahlen, Beschluss vom 9. MÃ¤rz 2021 â�� L 2 AS 872/20 NZB â��, juris, Rz. 23)
dahingehend ausgelegt, dass er im Hauptantrag die Aufhebung des Urteils des SG
vom 29. Juli 2022 und die Abweisung der Klage und im Hilfsantrag die Aufhebung
des vorgenannten Urteils und die ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das SG
verfolgt, mithin sich das VerhÃ¤ltnis von Haupt- zu Hilfsantrag umkehrt. Das ergibt
sich vorliegend daraus, dass das nach Auslegung als Hauptantrag verfolgte
Begehren des Beklagten weitergehender ist, da mit ihm im Erfolgsfall die Klage voll
umfÃ¤nglich abgewiesen wird und damit sowohl das erst- als auch das
zweitinstanzliche Verfahren beendet werden, was die ZurÃ¼ckverweisung
entbehrlich macht.Â Â Â Â Â 

Die BegrÃ¼ndetheit der Berufung des Beklagten im Hauptantrag folgt aus der
UnbegrÃ¼ndetheit der Klage. Das SG hat durch Urteil vom 29. Juli 2022 zu Unrecht
den Bescheid vom 2. Februar 2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
24. Januar 2022 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung Ã¼ber den
Antrag der KlÃ¤gerin vom 17. September 2019 an das LRA zurÃ¼ckverwiesen.

Die Voraussetzungen der SÃ¤tze 1 und 2 des Â§ 131 Abs. 5 SGG haben nicht
vorgelegen. Hiernach kann das Gericht, wenn es eine weitere SachaufklÃ¤rung fÃ¼r
erforderlich hÃ¤lt, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, den Verwaltungsakt
und den Widerspruchsbescheid aufheben, soweit nach Art oder Umfang die noch
erforderlichen Ermittlungen erheblich sind und die Aufhebung auch unter
BerÃ¼cksichtigung der Belange der Beteiligten sachdienlich ist (Satz 1). Â§ 131
Abs. 5 Satz 1 SGG gilt auch bei Klagen auf Verurteilung zum Erlass eines
Verwaltungsakts und bei Klagen nach Â§ 54 Abs. 4 SGG; Â§ 131 Abs. 3 SGG ist
entsprechend anzuwenden (Satz 2).

Im Rechtsmittelverfahren sind die tatbestandlichen Voraussetzungen des Â§ 131
Abs. 5 SGG (Erforderlichkeit einer weiteren SachaufklÃ¤rung, Erheblichkeit von Art
und Umfang der noch erforderlichen Ermittlungen, Sachdienlichkeit) voll
Ã¼berprÃ¼fbar, wÃ¤hrend die Entscheidung des SG, bei Vorliegen der
Voraussetzungen des Â§ 131 Abs. 5 SGG zurÃ¼ckzuverweisen, nur auf
Ermessensfehler zu Ã¼berprÃ¼fen ist (vgl. Senatsurteil vom 23.Â Januar 2020 â�� 
L 6 SB 3637/19 â��, juris, Rz.Â 29; Keller in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Kommentar zum SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 131 Rz.
20a).

Gemessen an diesen gesetzlichen Vorgaben haben die tatbestandlichen
Voraussetzungen des Â§ 131 Abs. 5 SGG deshalb nicht vorgelegen, weil zur

                            13 / 23

https://dejure.org/gesetze/SGG/95.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/123.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/123.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/133.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%202%20AS%20872/20%20NZB
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%206%20SB%203637/19
https://dejure.org/gesetze/SGG/131.html


 

Ã�berzeugung des erkennenden SpruchkÃ¶rpers eine weitere SachaufklÃ¤rung
nicht erforderlich war. Denn der angefochtene Bescheid vom 2. Februar 2021 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. Januar 2022 ist rechtmÃ¤Ã�ig und
verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten (Â§Â 54 Abs. 1 Satz 2 SGG). Zur
Ã�berzeugung des Senats, wie auch des Beklagten, steht einem Anspruch der
KlÃ¤gerin auf BeschÃ¤digtenversorgung der Versagungsgrund des Â§ 2 Abs.Â 1
Satz 1 Alt. 1 OEG entgegen. Demnach hat das SG zu Unrecht durch Urteil vom 29.
Juli 2022 den vorgenannten Bescheid aufgehoben und die Sache zu erneuten
Entscheidung Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom 17. September 2019 an das LRA
zurÃ¼ckverwiesen.Â Â 
Rechtsgrundlage des ursprÃ¼nglich von der KlÃ¤gerin verfolgten Anspruchs auf
BeschÃ¤digtenversorgung, insbesondere auf BeschÃ¤digtengrundrente, ist 
Â§Â 1Â Abs.Â 1Â SatzÂ 1Â OEG i. V. m. Â§Â 9 Abs.Â 1 Nr.Â 3 Alt. 1, Â§Â 30, Â§Â 31
Gesetz Ã¼ber die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz â��
BVG). Danach erhÃ¤lt wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf
Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des BVG, u. a.
auch BeschÃ¤digtengrundrente nach Â§Â 31 Abs.Â 1 BVG, wer im Geltungsbereich
des OEG oder auf einem deutschen Schiff oder Luftfahrzeug infolge eines
vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriffs gegen seine oder eine andere
Person oder durch dessen rechtmÃ¤Ã�ige Abwehr eine gesundheitliche
SchÃ¤digung erlitten hat. Die Versorgung umfasst nach dem insoweit entsprechend
anwendbaren Â§Â 9 Abs.Â 1 Nr.Â 3 BVG die BeschÃ¤digtenrente (Â§Â§Â 29 ff. BVG).

BeschÃ¤digte erhalten gemÃ¤Ã� Â§Â 31Â Abs.Â 1 BVG eine monatliche Grundrente
ab einem GdS von 30. Liegt der GdS unter 25 besteht kein Anspruch auf eine
RentenentschÃ¤digung (vgl. Senatsurteil vom 18. Dezember 2014 â�� L 6 VS
413/13 â��, juris, Rz.Â 42; Dau in: Knickrehm, Gesamtes Soziales
EntschÃ¤digungsrecht, 1. Aufl. 2012, Â§Â 31 BVG, Rz. 2). Nach Â§Â 30 Abs.Â 1
SatzÂ 1 BVG ist der GdS â�� bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Ã�nderung des
BVG und anderer Vorschriften des Sozialen EntschÃ¤digungsrechts vom
13.Â Dezember 2007 (BGBl I S.Â 2904) am 21. Dezember 2007 als MdE bezeichnet
â�� nach den allgemeinen Auswirkungen der FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen, welche
durch die als SchÃ¤digungsfolge anerkannten kÃ¶rperlichen, geistigen oder
seelischen GesundheitsstÃ¶rungen bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu
beurteilen. Der GdS ist nach Zehnergraden von 10 bis 100 zu bemessen; ein bis zu
fÃ¼nf Grad geringerer GdS wird vom hÃ¶heren Zehnergrad mit umfasst (Â§Â 30
Abs.Â 1 SatzÂ 2 BVG).

FÃ¼r einen Anspruch auf BeschÃ¤digtenversorgung nach dem OEG i. V. m. dem
BVG sind folgende rechtlichen GrundsÃ¤tze maÃ�gebend (vgl. BSG, Urteil vom
17.Â April 2013 â��Â BÂ 9Â VÂ 1/12Â RÂ â��, BSGE 113, 205 ):

Ein Versorgungsanspruch setzt zunÃ¤chst voraus, dass die allgemeinen
Tatbestandsmerkmale des Â§Â 1 Abs.Â 1 SatzÂ 1 OEG gegeben sind (vgl. hierzu
BSG, Urteil vom 23. April 2009 â��Â BÂ 9Â VGÂ 1/08 R â��, juris, Rz. 27 m. w. N).
Danach erhÃ¤lt eine natÃ¼rliche Person (â��werâ��), die im Geltungsbereich des
OEG durch einen vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriff eine
gesundheitliche SchÃ¤digung erlitten hat, wegen der gesundheitlichen und
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wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des BVG. Somit besteht der Tatbestand des Â§Â 1 Abs.Â 1 SatzÂ 1 OEG
aus drei Gliedern (tÃ¤tlicher Angriff, SchÃ¤digung und SchÃ¤digungsfolgen), die
durch einen Ursachenzusammenhang miteinander verbunden sind. In AltfÃ¤llen,
also bei SchÃ¤digungen zwischen dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai
1949 und dem Inkrafttreten des OEG am 16. Mai 1976 (BGBl I S.Â 1181), mÃ¼ssen
daneben noch die besonderen Voraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§Â 10 SatzÂ 2 OEG i. V.
m. Â§Â 10a Abs.Â 1 SatzÂ 1 OEG erfÃ¼llt sein. Nach dieser HÃ¤rteregelung erhalten
Personen, die in diesem Zeitraum geschÃ¤digt worden sind, auf Antrag Versorgung,
solange sie allein infolge dieser SchÃ¤digung schwerbeschÃ¤digt und bedÃ¼rftig
sind sowie im Geltungsbereich des OEG ihren Wohnsitz oder gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt haben. Eine SchwerbeschÃ¤digung liegt nach Â§Â 31 Abs.Â 2 BVG vor,
wenn ein GdS von mindestens 50 festgestellt ist. Nach dieser MaÃ�gabe erhalten
Versorgung auch Personen, die in dem in Art.Â 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet ihren Wohnsitz oder gewÃ¶hnlichen Aufenthalt haben oder zum Zeitpunkt
der SchÃ¤digung hatten, wenn die SchÃ¤digung in der Zeit vom 7. Oktober 1949 bis
zum 2. Oktober 1990 in dem vorgenannten Gebiet eingetreten ist (Â§ 10a Abs. 1
Satz 2 OEG).

Nach der Rechtsprechung des BSG ist bei der Auslegung des Rechtsbegriffes
â��vorsÃ¤tzlicher, rechtswidriger tÃ¤tlicher Angriffâ�� i. S. des Â§Â 1 Abs.Â 1
SatzÂ 1 OEG entscheidend auf die Rechtsfeindlichkeit, vor allem verstanden als
Feindlichkeit gegen das Strafgesetz, abzustellen; von subjektiven Merkmalen, wie
etwa einer kÃ¤mpferischen, feindseligen Absicht, hat sich die Auslegung insoweit
weitestgehend gelÃ¶st (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 7. April 2011
â��Â BÂ 9Â VGÂ 2/10Â RÂ â��, SozR 4-3800 Â§Â 1 Nr.Â 18, Rz. 32 m. w. N.). Dabei
sind je nach Fallkonstellation unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und
verschiedene Gesichtspunkte hervorgehoben worden. Leitlinie ist insoweit der sich
aus dem Sinn und Zweck des OEG ergebende Gedanke des Opferschutzes. Das
Vorliegen eines tÃ¤tlichen Angriffs hat das BSG daher aus der Sicht von objektiven,
vernÃ¼nftigen Dritten beurteilt und insbesondere sozial angemessenes Verhalten
ausgeschieden. Allgemein ist es in seiner bisherigen Rechtsprechung davon
ausgegangen, dass als tÃ¤tlicher Angriff grundsÃ¤tzlich eine in feindseliger oder
rechtsfeindlicher Willensrichtung unmittelbar auf den KÃ¶rper eines anderen
zielende gewaltsame Einwirkung anzusehen ist, wobei die Angriffshandlung in aller
Regel den Tatbestand einer â�� jedenfalls versuchten â�� vorsÃ¤tzlichen Straftat
gegen das Leben oder die kÃ¶rperliche Unversehrtheit erfÃ¼llt (st. Rspr.; vgl. nur
BSG, Urteil vom 29. April 2010 â��Â BÂ 9Â VGÂ 1/09Â RÂ â��, SozR 4-3800 Â§Â 1
Nr.Â 17, Rz. 25 m.Â w.Â N.). Abweichend von dem im Strafrecht umstrittenen
Gewaltbegriff i. S. d. Â§Â 240 StGB zeichnet sich der tÃ¤tliche Angriff i. S. des Â§Â 1
Abs.Â 1 SatzÂ 1 OEG durch eine kÃ¶rperliche Gewaltanwendung (TÃ¤tlichkeit)
gegen eine Person aus, wirkt also kÃ¶rperlich (physisch) auf einen anderen ein (vgl.
BSG, Urteil vom 7. April 2011 â�� B 9 VG 2/10 R â��,
SozRÂ 4Â 3800Â Â§Â 1Â Nr.Â 18, Rz.Â 36 m. w. N.). Ein solcher Angriff setzt eine
unmittelbar auf den KÃ¶rper einer anderen Person zielende, gewaltsame physische
Einwirkung voraus; die bloÃ�e Drohung mit einer wenn auch erheblichen
Gewaltanwendung oder SchÃ¤digung reicht hierfÃ¼r demgegenÃ¼ber nicht aus
(vgl. BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 â�� B 9 V 1/13 R â��, juris, Rz.Â 23Â ff.).
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Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Tatsachen kennen das soziale
EntschÃ¤digungsrecht und damit auch das OEG drei BeweismaÃ�stÃ¤be.
GrundsÃ¤tzlich bedÃ¼rfen die drei Glieder der Kausalkette (schÃ¤digender
Vorgang, SchÃ¤digung und SchÃ¤digungsfolgen) des Vollbeweises. FÃ¼r die
KausalitÃ¤t selbst genÃ¼gt gemÃ¤Ã� Â§Â 1 Abs.Â 3 BVG die Wahrscheinlichkeit.
Nach MaÃ�gabe des Â§Â 15 SatzÂ 1Â Gesetz Ã¼ber das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung (KOVVfG), der gemÃ¤Ã� Â§Â 6 Abs.Â 3 OEG anzuwenden ist,
sind, wenn Unterlagen nicht vorhanden oder nicht zu beschaffen oder ohne
Verschulden des Antragstellers oder seiner Hinterbliebenen verlorengegangen sind,
bei der Entscheidung die Angaben der Antragstellenden, die sich auf die mit der
SchÃ¤digung, also insbesondere auch mit dem tÃ¤tlichen Angriff im
Zusammenhang stehenden Tatsachen beziehen, zugrunde zu legen, wenn sie nach
den UmstÃ¤nden des Falles glaubhaft erscheinen.

FÃ¼r den Vollbeweis muss sich das Gericht die volle Ã�berzeugung vom
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Tatsache verschaffen. Allerdings
verlangt auch der Vollbeweis keine absolute Gewissheit, sondern lÃ¤sst eine an
Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit ausreichen. Denn ein darÃ¼ber
hinausgehender Grad an Gewissheit ist so gut wie nie zu erlangen (vgl. Keller, a. a.
O., Â§Â 128 Rz. 3b m. w. N.). Daraus folgt, dass auch dem Vollbeweis gewisse
Zweifel innewohnen kÃ¶nnen, verbleibende Restzweifel mit anderen Worten bei der
Ã�berzeugungsbildung unschÃ¤dlich sind, solange sie sich nicht zu gewichtigen
Zweifeln verdichten (vgl. BSG, Urteil vom 24. November 2010 â�� B 11 AL 35/09 R
â��, juris, Rz. 21). Eine Tatsache ist bewiesen, wenn sie in so hohem Grade
wahrscheinlich ist, dass alle UmstÃ¤nde des Falles nach vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung
des Gesamtergebnisses des Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung
geeignet sind, die volle richterliche Ã�berzeugung zu begrÃ¼nden (vgl. Keller, a. a.
O., Â§ 128 Rz. 3b m.Â w.Â N.).

Der Beweisgrad der Wahrscheinlichkeit i. S. des Â§Â 1 Abs.Â 3 SatzÂ 1 BVG ist dann
gegeben, wenn nach der geltenden wissenschaftlichen Lehrmeinung mehr fÃ¼r als
gegen einen ursÃ¤chlichen Zusammenhang spricht (vgl. BSG, Beschluss vom 8.
August 2001 â��Â BÂ 9Â VÂ 23/01Â BÂ â��, SozR 3-3900 Â§Â 15 Nr.Â 4, S.Â 14 m.
w. N.). Diese Definition ist der Fragestellung nach dem wesentlichen ursÃ¤chlichen
Zusammenhang (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 â�� B 9 V 6/13 R
â��, juris, Rz. 18 ff.) angepasst, die nur entweder mit ja oder mit nein beantwortet
werden kann. Es muss sich unter WÃ¼rdigung des Beweisergebnisses ein solcher
Grad von Wahrscheinlichkeit ergeben, dass ernste Zweifel hinsichtlich einer
anderen MÃ¶glichkeit ausscheiden. FÃ¼r die Wahrscheinlichkeit ist ein
â��deutlichesâ�� Ã�bergewicht fÃ¼r eine der MÃ¶glichkeiten erforderlich. Sie
entfÃ¤llt, wenn eine andere MÃ¶glichkeit ebenfalls ernstlich in Betracht kommt.

Bei dem â��Glaubhafterscheinenâ�� i. S. des Â§Â 15 SatzÂ 1 KOVVfG handelt es
sich um den dritten, mildesten BeweismaÃ�stab des Sozialrechts.
Glaubhaftmachung bedeutet das Dartun einer Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit
(vgl. Keller, a. a. O., Â§ 128 Rz. 3d m.Â w.Â N.), also der guten MÃ¶glichkeit, dass
sich der Vorgang so zugetragen hat, wobei durchaus gewisse Zweifel bestehen
bleiben kÃ¶nnen (vgl. BSG, Beschluss vom 8. August 2001 â�� B 9 V 23/01 B â��, 
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SozRÂ 3-3900 Â§Â 15 Nr.Â 4, S.Â 14 f. m. w. N.). Dieser BeweismaÃ�stab ist durch
seine RelativitÃ¤t gekennzeichnet. Es muss nicht, wie bei der Wahrscheinlichkeit
des ursÃ¤chlichen Zusammenhangs, absolut mehr fÃ¼r als gegen die glaubhaft zu
machende Tatsache sprechen. Es reicht die gute MÃ¶glichkeit aus, also es
genÃ¼gt, wenn bei mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden MÃ¶glichkeiten das
Vorliegen einer davon relativ am wahrscheinlichsten ist (vgl. Keller, a. a. O., Â§ 128
Rz. 3d m. w. N.), weil nach der GesamtwÃ¼rdigung aller UmstÃ¤nde besonders viel
fÃ¼r diese MÃ¶glichkeit spricht. Von mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden
Sachverhaltsvarianten muss einer den Ã¼brigen gegenÃ¼ber ein gewisses, aber
kein deutliches Ã�bergewicht zukommen. Wie bei den beiden anderen
BeweismaÃ�stÃ¤ben reicht die bloÃ�e MÃ¶glichkeit einer Tatsache nicht aus, um
die Beweisanforderungen zu erfÃ¼llen. Das Tatsachengericht ist allerdings mit Blick
auf die Freiheit der richterlichen BeweiswÃ¼rdigung (Â§Â 128 Abs.Â 1 SatzÂ 1 SGG)
im Einzelfall grundsÃ¤tzlich darin nicht eingeengt, ob es die Beweisanforderungen
als erfÃ¼llt ansieht (vgl. BSG, Beschluss vom 8. August 2001 â�� B 9 V 23/01 B â��,
SozR 3-3900 Â§Â 15 Nr.Â 4, S.Â 15).

Diese GrundsÃ¤tze haben ihren Niederschlag auch in den â��Anhaltspunkten fÃ¼r
die Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertengesetzâ�� in ihrer am 1. Oktober 1998 geltenden Fassung der
Ausgabe 1996 (AHP 1996) und nachfolgend â�� seit Juli 2004 â�� den
â��Anhaltspunkten fÃ¼r die Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen
EntschÃ¤digungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGBÂ IX)â��
in ihrer jeweils geltenden Fassung (AHP 2005 und 2008) gefunden, welche zum 1.
Januar 2009 durch die Anlage zu Â§Â 2 Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV)
vom 10. Dezember 2008, den Versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tzen (VG), (VG,
TeilÂ C, Nrn. 1 bis 3; vgl. BR-Drucks 767/1/08 S.Â 3, 4) inhaltsgleich ersetzt worden
ist (vgl. BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 â�� B 9 V 6/13 R â��, juris, Rz.Â 17).

Gemessen an diesen gesetzlichen Vorgaben und der hÃ¶chstrichterlichen
Rechtsprechung, der der Senat folgt, hat der Beklagte zu Recht die GewÃ¤hrung
von BeschÃ¤digtenversorgung durch Bescheid vom 2. Februar 2021 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 24. Januar 2022 abgelehnt.

Die KlÃ¤gerin ist zwar am 8. Juli 2019 durch die kÃ¶rperliche Auseinandersetzung
mit R. Opfer eines vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen tÃ¤tlichen Angriffs i. S. des Â§ 1
Abs. 1 Satz 1 OEG geworden, ihrem Anspruch auf BeschÃ¤digtenversorgung steht
aber ein Versagungsgrund nach Â§ 2 Abs. 1 OEG entgegen.

Soweit das LRA im Bescheid vom 2. Februar 2021 das Vorliegen eines
vorsÃ¤tzlichen Angriffs auf die KlÃ¤gerin verneint hat, war dies nicht
nachvollziehbar. Der Beklagte hat hieran auch nicht im Widerspruchsbescheid vom
24. Januar 2022 oder im weiteren Verfahrensverlauf festgehalten.

Einem Anspruch auf BeschÃ¤digtenversorgung steht aber Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1
OEG entgegen.

Nach Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 OEG sind Leistungen zu versagen, wenn der GeschÃ¤digte
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die SchÃ¤digung entweder selbst verursacht hat (Alt. 1) oder wenn es aus
sonstigen, insbesondere aus in dem eigenen Verhalten des Anspruchstellers
liegenden GrÃ¼nden unbillig wÃ¤re, EntschÃ¤digung zu gewÃ¤hren (Alt. 2). Als
Sonderfall der Unbilligkeit (Alt. 2) ist die Alt.1 der Vorschrift â�� Mitverursachung
â�� stets zuerst zu prÃ¼fen (vgl. BSG, Urteil vom 18.Â April 2001 â�� B 9 VG 3/00 R
â�� BSGE 88, 96; vgl. zum VerhÃ¤ltnis der beiden Alternativen insbesondere BSG,
Urteile vom 6. Dezember 1989 â�� 9 RVg 2/89 â��, BSGE 66, 115 und vom 25.
MÃ¤rz 1999 â�� B 9 VG 1/98 R â��, BSGE 84, 54).
Eine Mitverursachung in diesem Sinne kann nur angenommen werden, wenn das
Verhalten des Opfers nach der auch im OpferentschÃ¤digungsrecht anwendbaren
versorgungsrechtlichen KausalitÃ¤tsnorm nicht nur einen nicht hinweg zu
denkenden Teil der Ursachenkette, sondern eine wesentliche Bedingung neben dem
Beitrag des rechtswidrig handelnden Angreifers darstellt (st.Â Rspr. des BSG, vgl. z.
B. BSG, Urteil vom 21. Oktober 1998 â�� B 9 VG 6/97 R â��, BSGE 83, 62). Dabei ist
zu berÃ¼cksichtigen, dass der entschÃ¤digungsrechtliche KausalitÃ¤tsmaÃ�stab
nicht mit dem der gesetzlichen Unfallversicherung identisch ist. WÃ¤hrend dort nur
ein gegenÃ¼ber den betrieblichen Gefahren deutlich Ã¼berwiegendes
selbstgeschaffenes Risiko den Versicherungsschutz ausschlieÃ�t, fÃ¼hrt auf dem
Gebiet des OEG bereits eine etwa gleichwertige Mitverursachung zur Versagung der
EntschÃ¤digung (vgl. BSG, Urteil vom 6. Dezember 1989 â�� 9 RVg 2/89 â��, BSGE
66, 115).

Ein Leistungsausschluss ist unter dem Gesichtspunkt der Mitverursachung vor allem
dann gerechtfertigt, wenn das Opfer in der konkreten Situation in Ã¤hnlich schwerer
Weise wie der TÃ¤ter gegen die Rechtsordnung verstoÃ�en hat (vgl. BSG, Urteile
vom 25. MÃ¤rz 1999 â�� B 9 VG 1/98 R â��, BSGE 84, 54 und vom 15. August 1996
â�� 9 RVg 6/94 â��, BSGE 79, 87). Sie kann aber auch dann vorliegen, wenn das
Opfer zwar keinen Straftatbestand erfÃ¼llt hat, sich aber leichtfertig durch eine
unmittelbare, mit dem eigentlichen Tatgeschehen insbesondere zeitlich eng
zusammenhÃ¤ngende FÃ¶rderung der Tat, z. B. eine Provokation des TÃ¤ters, der
Gefahr einer Gewalttat ausgesetzt und dadurch selbst gefÃ¤hrdet hat. Gleiches gilt,
wenn sich das Opfer einer konkret erkannten Gefahr leichtfertig nicht entzogen hat,
obwohl es ihm zumutbar und mÃ¶glich gewesen wÃ¤re (vgl. BSG, Urteile vom 18.
Oktober 1995 â�� 9 RVg 5/95 â��, BSGE 77, 18; vom 15. August 1996 â�� 9 RVg
6/94 â��, BSGE 79, 87 und vom 21. Oktober 1998 â�� B 9 VG 6/97 R â��, BSGE 83,
62).

Ein Hauptzweck des Â§ 2 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 OEG ist es gerade, diejenigen von der
Versorgung auszuschlieÃ�en, die sich selbst bewusst oder leichtfertig in hohem
MaÃ�e gefÃ¤hrden und dadurch einen Schaden erleiden. Wer bewusst oder
leichtfertig ein hohes Risiko eingeht, hat die Folgen selbst zu tragen; das
OpferentschÃ¤digungsrecht schÃ¼tzt ihn dann nicht. Das BSG hat im
OpferentschÃ¤digungsrecht die bewusste oder leichtfertige SelbstgefÃ¤hrdung in
FÃ¤llen einer hohen Gefahr immer als Leistungsausschlussgrund beurteilt. Die
bewusste SelbstgefÃ¤hrdung hat das BSG nur dann nicht dem Opfer angelastet,
wenn fÃ¼r sie ein beachtlicher Grund vorlag, so dass die SelbstgefÃ¤hrdung nicht
missbilligt werden konnte. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich das Opfer
nach der besonderen Fallgestaltung fÃ¼r andere eingesetzt hat (vgl. BSG, Urteil

                            18 / 23

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VG%203/00%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2088,%2096
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%202/89
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2066,%20115
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VG%201/98%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2084,%2054
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VG%206/97%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2083,%2062
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%202/89
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2066,%20115
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2066,%20115
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VG%201/98%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2084,%2054
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%206/94
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2079,%2087
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%205/95
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2077,%2018
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%206/94
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9%20RVg%206/94
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2079,%2087
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VG%206/97%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2083,%2062
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2083,%2062
https://dejure.org/gesetze/OEG/2.html


 

vom 18.Â Oktober 1995 â�� 9 RVg 5/95 â��, juris, Rz. 16). Eine leichtfertige
SelbstgefÃ¤hrdung in diesem Sinne setzt nach der Rechtsprechung des BSG einen
erhÃ¶hten Grad von FahrlÃ¤ssigkeit voraus, der etwa der groben FahrlÃ¤ssigkeit i.
S. des bÃ¼rgerlichen Rechtes entspricht (vgl. BSG, Urteil vom 18. April 2001 â�� B
9 VG 3/00 â��, juris, Rz. 18). Es gilt jedoch im Gegensatz zum bÃ¼rgerlichen Recht
nicht der objektive SorgfaltsmaÃ�stab des Â§ 267 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB),
sondern ein individueller MaÃ�stab, der auf die persÃ¶nlichen FÃ¤higkeiten des
Opfers abstellt (vgl. BSG, a.Â a. O.). Voraussetzung ist, dass das Opfer in hohem
MaÃ�e vernunftwidrig gehandelt und es in grob fÃ¤hrlÃ¤ssiger Weise unterlassen
hat, einer hÃ¶chstwahrscheinlich zu erwartenden Gefahr auszuweichen (vgl. BSG,
Urteil vom 21. Oktober 1998 â�� B 9 VG 4/97 â��, juris, Rz. 15). Zu prÃ¼fen ist
danach, ob sich das Opfer auch hÃ¤tte anders verhalten kÃ¶nnen oder mÃ¼ssen
und ob es sich der erkannten oder grob fahrlÃ¤ssig nicht erkannten Gefahr nicht
entzogen hat, obwohl dies ihm zumutbar gewesen wÃ¤re. DafÃ¼r ist die gesamte
tatnahe Situation, wie sie sich nach natÃ¼rlicher Betrachtungsweise darstellt, zu
wÃ¼rdigen (vgl. BSG, Urteil vom 18. April 2001 â�� B 9 VG 3/00 â��, juris, Rz. 18;
Senatsurteil vom 21. MÃ¤rz 2013 â�� L 6 VG 4354/12 â��, juris, Rz. 38).

Ein annÃ¤hernd gleichwertiger Verursachungsbeitrag des Opfers ist auch nicht
dadurch ausgeschlossen, dass eine Straftat von der Rechtsordnung stÃ¤rker
missbilligt wird als eine SelbstgefÃ¤hrdung des Opfers dieser Straftat (vgl.
Senatsurteil vom 29. April 2014 â�� L 6 VG 4545/13 â��, juris, Rz. 30).

Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben ergibt sich hinsichtlich des Ereignisses vom 8. Juli 2019
eine leichtfertige SelbstgefÃ¤hrdung der KlÃ¤gerin.

Bereits als die KlÃ¤gerin am 8. Juli 2019 erstmals, denn sie hÃ¤tte sich den
erforderlichen Ã�berblick allein durch Hochziehen eines Rollladens verschaffen
kÃ¶nnen, ihre Terrasse betreten hat, hat sie, wie der Senat ihrer im Wege des
Urkundsbeweises (Â§ 118 Abs. 1 SGG i.Â V.Â m. Â§Â§Â 415 ff. Zivilprozessordnung )
verwerteten GeschÃ¤digtenvernehmung im staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungsverfahren entnimmt, sich als alleinstehende Frau bei Nacht und
Verlassen der geschÃ¼tzten Wohnung ohne Not gefÃ¤hrdet. Dies muss in
Anbetracht des Umstandes gewÃ¼rdigt werden, dass sie nicht wissen konnte, was
sie drauÃ�en erwartete, insbesondere, ob es sich um mehrere TÃ¤ter handelte,
zumal nach eigener Aussage beim SG bereits ihr Umfeld von Gewalt geprÃ¤gt war.
Das gilt umso mehr, als sie gesehen hat, dass R. einen Schraubenzieher mit sich
gefÃ¼hrt hat, also leicht bewaffnet war. R. hat sich dazu nicht nur wÃ¼tend
angehÃ¶rt, sondern auch benommen, nÃ¤mlich mit dem Schraubenzieher auf einen
BlumenkÃ¼bel eingestochen, was seine AggressivitÃ¤t deutlich sichtbar machte.
Die KlÃ¤gerin ist zutreffend aufgrund dieses abnormen Verhaltens des R. davon
ausgegangen, dass er betrunken gewesen ist. Nach ihren Angaben in der
GeschÃ¤digtenvernehmung ist sie folgerichtig aus Angst zunÃ¤chst in ihre
Wohnung zurÃ¼ckgekehrt und hat die TerrassentÃ¼r wieder geschlossen, was die
ihr rational zur VerfÃ¼gung stehende Handlungsalternative unterstreicht.

Die KlÃ¤gerin hat demnach beim erstmaligen Betreten der Terrasse und der
Konfrontation mit R. erkannt, dass von diesem eine erhÃ¶hte GefÃ¤hrlichkeit
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ausgeht. Denn er hat einen Gegenstand, einen Schraubenzieher, mit sich gefÃ¼hrt,
der als Waffe verwendet werden kann. Er hatte ihn auch bereits nicht
bestimmungsgemÃ¤Ã� verwendet, sondern mit ihm auf einen BlumenkÃ¼bel
eingestochen, ihn damit als Hieb- und Stichwaffe eingesetzt. DarÃ¼ber hinaus hat
die KlÃ¤gerin angenommen, dass R. betrunken gewesen ist â�� im Strafverfahren
hat das AG eine verminderte SchuldfÃ¤higkeit nach Â§ 21 StGB festgestellt und das
Berufungsgericht ist sogar von seiner SchuldunfÃ¤higkeit ausgegangen â��, sie hat
demnach erkannt, dass sich R. in einem enthemmten Zustand befunden hat, in dem
von ihm eine erhÃ¶hte GefÃ¤hrlichkeit ausgegangen ist. Zudem hat sie seine
Ã�uÃ�erungen als wÃ¼tend interpretiert. Letztlich hat sich die KlÃ¤gerin aus Angst
vor R. wieder in ihre Wohnung zurÃ¼ckgezogen und die TerrassentÃ¼r
verschlossen.

Anstatt sich dann zu sichern, nÃ¤mlich die RolllÃ¤den wieder herunter zu lassen,
und Hilfe zu holen, kam es dann zu der SelbstgefÃ¤hrdung, die der GewÃ¤hrung
von EntschÃ¤digungsleitungen entgegensteht. Denn ab diesem Zeitpunkt hat sie
sich trotz ihrer zunÃ¤chst zutreffenden Analyse der Situation in hohem MaÃ�e
vernunftwidrig verhalten. So hat sie sich beim zweiten Betreten der Terrasse,
â��bewaffnetâ�� mit einem hÃ¼fthohen Plastikbesenstiel, dann objektiv, weil sie
sich allein einem gewaltbereiten und bewaffneten TÃ¤ter mit einem untauglichen
Mittel, dem Plastikbesenstiel, entgegengestellt hat â�� auch wenn sie Ã¼ber
langjÃ¤hrige Karatekenntnisse verfÃ¼gt hat â��, leichtfertig gefÃ¤hrdet. Dass die
Karatekenntnisse der KlÃ¤gerin der objektiven Leichtfertigkeit ihrer
EigengefÃ¤hrdung nicht entgegenstehen, zeigt sich in den ihr von R. beigefÃ¼gten
Verletzungen mittels des Schraubenziehers und der Wodka-Flasche. Die subjektive
Leichtfertigkeit der SelbstgefÃ¤hrdung begrÃ¼ndet sich aus den beim erstmaligen
Betreten der Terrasse von der KlÃ¤gerin erlangten Kenntnisse Ã¼ber die
Gegebenheiten und die GemÃ¼tsverfassung des R.

Soweit sich die KlÃ¤gerin zur BegrÃ¼ndung ihres Anspruchs auf Leistungen nach
dem OEG vornehmlich darauf stÃ¼tzt, dass sie in Notwehr gehandelt habe, da R.
nach ihrer RÃ¼ckkehr in die Wohnung und dem VerschlieÃ�en der TerrassentÃ¼r
begonnen habe, mit dem Schraubenzieher auf die Glasscheibe der TerrassentÃ¼r
einzustechen, und sie befÃ¼rchtet habe, dass diese splittere und R. dann in ihre
Wohnung eindringe, verkennt sie, dass ein Handeln in Notwehr nicht zwangslÃ¤ufig
einer leichtfertigen SelbstgefÃ¤hrdung entgegensteht. Denn das Notwehrrecht und
die Leistungsversagung aufgrund leichtfertiger SelbstgefÃ¤hrdung haben
verschiedene Intentionen. Das Notwehrrecht legitimiert eine an sich strafbare
Handlung, weil der Handelnde seine RechtsgÃ¼ter oder die der Allgemeinheit
verteidigt. Das Verteidigungshandeln ist auch dann durch das Notwehrrecht
gedeckt, wenn der Handelnde hierbei Risiken eingeht, die die Rechtsordnung nicht
von ihm verlangt, und sich hierdurch (leichtfertig) selbstgefÃ¤hrdet. Allein weil ein
Handeln in Notwehr erfolgt, werden aber keine AnsprÃ¼che auf
BeschÃ¤digtenversorgung nach dem OEG begrÃ¼ndet; einen solchen â�� wie
offensichtlich von der KlÃ¤gerin angenommenen â�� Automatismus kennt das OEG
nicht. Sinn und Zweck des OEG ist es, den Opfern von Gewalttaten eine
EntschÃ¤digung zukommen zu lassen, weil der staatliche Schutz vor diesen
Gewalttaten zu ihren Ungunsten versagt hat (vgl. Rademacker in: Knickrehm,
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Gesamtes Soziales EntschÃ¤digungsrecht, 1. Aufl. 2012, Â§ 1 OEG Rz. 8). Eine
EntschÃ¤digung des Opfers durch den Staat ist aber dann nicht mehr angezeigt und
begrÃ¼ndbar, wenn das Opfer selbst durch sein Verhalten dazu beigetragen hat,
dass es geschÃ¤digt worden ist, (vgl. auch Rademacker, a. a. O., Â§ 2 OEG Rz.Â 6),
unabhÃ¤ngig davon, ob sein, die eigene SchÃ¤digung mitverursachendes Verhalten
infolge Notwehr gerechtfertigt war.

Das Handeln der KlÃ¤gerin, die Konfrontation mit dem TÃ¤ter und die kÃ¶rperliche
Auseinandersetzung mit diesem, war auch nicht alternativlos, wovon neben der
KlÃ¤gerin das SG mangels des Vorhandenseins eines Panic-Room in der Wohnung
der KlÃ¤gerin ausgegangen ist. Insofern ist es auch aus diesem Gesichtspunkt nicht
anzeigt, eine leichtfertige SelbstgefÃ¤hrdung der KlÃ¤gerin abzulehnen. Denn diese
hÃ¤tte, spÃ¤testens nachdem sie in ihre Wohnung nach dem erstmaligen
Ansprechen des R. zurÃ¼ckgehrt ist, die Polizei verstÃ¤ndigen kÃ¶nnen und den
Rollladen des Terrassenfensters und der TerrassentÃ¼r, den sie vor dem
erstmaligen Ansprechen des R. hochgezogen hat, wieder herablassen kÃ¶nnen.
Hierdurch hÃ¤tte eine BeschÃ¤digung der TerrassentÃ¼r und des Terrassenfensters
durch R. vermieden und er hÃ¤tte am von der KlÃ¤gerin befÃ¼rchteten Eindringen
in ihre Wohnung gehindert werden kÃ¶nnen. Letztlich hÃ¤tte die KlÃ¤gerin auch
Ã¼ber ihre WohnungstÃ¼r aus ihrer Wohnung flÃ¼chten, damit eine rÃ¤umliche
Distanz zu R. schaffen, und ihre Nachbarn um Hilfe bitten kÃ¶nnen. Insofern hat sie
im Termin zur erstinstanzlichen Verhandlung zwar vorgebracht, in ihrem russischen
und von hÃ¤uslicher Gewalt geprÃ¤gten Wohnumfeld nicht habe erwarten kÃ¶nnen,
dass ihr jemand zu Hilfe kommen werde. Der tatsÃ¤chliche Geschehensablauf
widerlegt jedoch diese Annahme der KlÃ¤gerin; denn nachdem sie den Zeugen F1
um Hilfe gerufen hat, ist ihr dieser tatsÃ¤chlich und ohne zeitliche VerzÃ¶gerung zu
Hilfe geeilt.

Die Leichtfertigkeit der SelbstgefÃ¤hrdung der KlÃ¤gerin wird im Weiteren dadurch
deutlich, dass sie selbst nachdem ihr R. eine erste Verletzung mittels des
Schraubenziehers am linken Oberarm zugefÃ¼gt hat, nicht von diesem abgelassen
hat und in ihre Wohnung geflÃ¼chtet ist, sondern im Gegenteil selbst gegen R.
vorgegangen ist. Sie hat versucht, ihm den Schraubenzieher abzunehmen, hat ihn
von der Terrasse verdrÃ¤ngt, ihm den Schraubenzieher dann abgenommen und auf
dem Boden fixiert. Erst danach hat R. ihr die zweite â�� weitaus gefÃ¤hrlichere â��
Verletzung, den Schlag mit der Wodka-Flasche gegen die rechte KopfhÃ¤lfte,
zugefÃ¼gt.Â Â 

Aufgrund des Erfolgs des Hauptantrags hat der Senat nicht mehr Ã¼ber den
Hilfsantrag zu entscheiden (vgl. Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt,
Kommentar zum SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 56 Rz. 4). Dieser wÃ¤re aber auch
unbegrÃ¼ndet gewesen, da die Voraussetzungen fÃ¼r eine ZurÃ¼ckverweisung
der Sache an das SG nicht vorgelegen hÃ¤tten.Â  Â Â 

Nach Â§ 159 Abs. 1 Nr. 1 SGG kann das LSG durch Urteil die angefochtene
Entscheidung aufheben und die Sache an das SG zurÃ¼ckverweisen, wenn dieses
die Klage abgewiesen hat, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Die Regelung
ist entsprechend anzuwenden, wenn das SG einen Verwaltungsakt zu Unrecht aus
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formellen GrÃ¼nden bzw. ohne Sachentscheidung aufgehoben hat, der Klage also
nach Â§ 131 Abs. 5 SGG (teilweise) stattgegeben wurde, ohne zu den eigentlichen
Fragen Stellung zu nehmen (vgl. Senatsurteil vom 23. Januar 2020 â�� L 6 SB
3637/19 â��, juris, Rz. 25 m. w. N.).

UnabhÃ¤ngig davon, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des Â§ 159 Abs. 1
Nr. 1 SGG â�� die des Abs. 1 Nr. 2 (wesentlicher Verfahrensmangel und deshalb die
Notwendigkeit einer umfangreichen und aufwÃ¤ndigen Beweisaufnahme) sind
offensichtlich nicht gegeben â�� vorliegen, entscheidet das LSG nach Ermessen, ob
es in der Sache selbst urteilt oder das Verfahren an das Sozialgericht
zurÃ¼ckverweist (vgl. Senatsurteil vom 23. Januar 2020 â�� L 6 SB 3637/19 â��,
juris Rz.Â 40).

Bei dieser Ermessensentscheidung sind die Interessen der Beteiligten an einer
zÃ¼gigen Erledigung des Verfahrens mit dem Verlust einer Tatsacheninstanz
abzuwÃ¤gen. Dabei war es bereits nach alter Rechtslage nicht ermessensfehlerhaft,
die ZurÃ¼ckverweisung als Ausnahme anzusehen und bei Entscheidungsreife
davon Abstand zu nehmen. Nach geltender Rechtslage muss die
Ermessensentscheidung berÃ¼cksichtigen, dass die ZurÃ¼ckverweisung die
Ausnahme ist und nur noch unter strengen Voraussetzungen mÃ¶glich sein soll.
Damit kommt der zÃ¼gigen Erledigung ein besonderes Gewicht zu, das nur bei
besonderen UmstÃ¤nden hinter dem Verlust einer Tatsacheninstanz zurÃ¼cktritt.
Dabei ist auch zu berÃ¼cksichtigen, dass der vom Gesetzgeber angestrebte
Entlastungseffekt fÃ¼r die erste Instanz nur eintreten kann, wenn die
ZurÃ¼ckverweisung auf Ausnahmen beschrÃ¤nkt wird. ProzessÃ¶konomischen
Aspekten und der zÃ¼gigen Erledigung des Rechtsstreits ist auch bei gravierenden
(Verfahrens-)Fehlern des Sozialgerichts der Vorrang einzurÃ¤umen (vgl. Adolf in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl. 2022, Stand: 15. Juni 2022, Â§Â 159 Rz. 24
m. w. N.; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Kommentar zum SGG,
13.Â Aufl. 2020, Â§ 159 Rz. 5a m. w. N.).

Unter BerÃ¼cksichtigung dieser Vorgaben hÃ¤tte der Senat sein Ermessen
vorliegend dahingehend ausgeÃ¼bt, dass er von einer ZurÃ¼ckverweisung der
Sache an das SG absieht. Der Beklagte hat zwar ausdrÃ¼cklich eine solche
beantragt, was im Rahmen der vom Senat zu treffenden Ermessensentscheidung
ein gewichtiges AbwÃ¤gungskriterium gewesen wÃ¤re, das im Einzelfall das
Interesse an einer zÃ¼gigen Entscheidung Ã¼berwiegen kann (vgl. Adolf in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2.Â Aufl. 2022, Stand: 15. Juni 2022, Â§ 159 Rz. 24
m.Â w.Â N.; Keller in: Meyer-
Ladewig/Keller/Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Leitherer/Schmidt,
Kommentar zum SGG, 13.Â Aufl. 2020, Â§ 159 Rz. 5a m. w. N). MaÃ�geblich gegen
eine erneute Befassung des SG mit dem vorliegenden Verfahren hÃ¤tte aber
gesprochen, dass dieses trotz der von ihm nach Â§Â 131 Abs. 5 SGG
vorgenommenen ZurÃ¼ckverweisung Ã¼ber die, die Ablehnung der GewÃ¤hrung
von Leistungen nach dem OEG aufgrund des Ereignisses vom 8. Juli 2019 tragenden
ErwÃ¤gungen des Beklagten, die Annahme eines Versagungsgrundes nach Â§ 2
Abs. 1 OEG, bereits entschieden hat. Da aber auch der erkennende SpruchkÃ¶per
die Ansicht des Beklagten teilt, dass der Bewilligung von Leistungen nach dem OEG
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an die KlÃ¤gerin ein Versagungsgrund nach Â§Â 2 Abs. 1 OEG entgegensteht,
wÃ¤re weder dem Beklagten noch der KlÃ¤gerin infolge der Abstandnahme von
einer ZurÃ¼ckverweisung an das SG durch den Senat eine Tatsacheninstanz
genommen worden. Insofern hÃ¤tte der Senat trotz der vom Beklagten begehrten
ZurÃ¼ckverweisung der Sache an das SG im Rahmen der von ihm zu treffenden
Ermessensentscheidung dem Grundsatz der ProzessÃ¶konomie, damit der
zÃ¼gigen Erledigung des Verfahrens, den Vorrang eingerÃ¤umt.

Nach alledem waren auf die Berufung des Beklagten das Urteil des SG vom 29. Juli
2022 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Â 
Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht gegeben, da die Voraussetzungen des
Â§ 160 Abs. 2 SGG nicht vorliegen.

Â 

Erstellt am: 06.10.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

https://dejure.org/gesetze/OEG/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
http://www.tcpdf.org

